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Rechtsdienstleistungsgesetz 

Kompetente Rechtsberatung ist Sache der Anwaltschaft 
 

Nach dem von Bundesjustizministerin Brigitte Zypries vorgestellten Entwurf des 

Rechtsdienstleistungsgesetzes sollen künftig auch Nicht-Juristen Rechtsdienstleistungen erbringen 

dürfen, wenn es sich dabei um eine „Nebenleistung zum Berufsbild oder zur vollständigen Erfüllung 

der mit der Haupttätigkeit verbundenen Pflichten“ handelt. Die Stuttgarter Anwaltschaft warnt vor der 

geplanten Öffnung des Rechtsberatungsmarktes für Nicht-Juristen. 

 

„Die Unabhängigkeit des Beraters ist – zum Schutz des Verbrauchers – ein wesentliches Element der 

Rechtsberatung.“, betont Ekkehard Kiesswetter, Vorsitzender des AnwaltVereins Stuttgart e.V. 

„Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte können diese Unabhängigkeit gewährleisten.“ Bei Banken, 

Versicherungen und Unternehmensberatungen werde die Erteilung des Rechtsrats jedoch von den 

jeweiligen Interessen des Unternehmens gesteuert, so Kiesswetter weiter. Diese Tatsache erkenne 

der Verbraucher nicht sofort, wenn der Gesetzgeber Nichtjuristen die Erteilung von Rechtsrat 

zugesteht.  

 

„Das Rechtsdienstleistungsgesetz lastet allein dem Bürger das Qualitätsrisiko des Rechtsrats auf.“, 

warnt der Vorsitzende des Stuttgarter AnwaltVereins. Denn im Gegensatz zur Anwaltschaft bieten 

Nicht-Anwälte keinen ausreichenden Versicherungsschutz gegen falsche Rechtsberatung. „In einem 

Rechtsstaat muss der Bürger – auch in kleinen Angelegenheiten – erwarten können, dass er 

kompetenten Rechtsrat erhält.“, so Kiesswetter weiter. Anwälte gewährleisten dies durch eine 

umfassende und geprüfte Ausbildung sowie die Pflicht zur Verschwiegenheit. Abschließend fordert 

Kiesswetter: „Es reicht nicht, wenn der Kernbereich der rechtlichen Beratung, wie die Vertretung vor 

Gericht, den Anwälten vorbehalten bleibt. Rechtsberatung jeden Umfangs gehört weiterhin in die 

Hände von Anwältinnen und Anwälten!“ 


